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RS OGH 1964/9/1 8Ob218/64,
3Ob115/75

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.09.1964

Norm

ABGB §367 E

ABGB §456

HGB §366

Rechtssatz

Verpfändung eines unter Eigentumsvorbehalt erworbenen Außenbordmotors. Grob fahrlässig handelt beim

Pfandrechtserwerb, wer es unterließ, verdächtige Umstände, die geeignet waren, Bedenken gegen die Kreditwürdigkeit

des Pfandgebers zu erwecken, aufzuklären, und nicht auf der Vorlage der Rechnungs- und Zahlungsbelege über den

Ankauf des Pfandgegenstandes durch den Pfandbesteller bestand.
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